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Grußwort
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

des öffentlichen Dienstes in Nordrhein-Westfalen
zum Jahreswechsel 2008/2009

Auch das vergangene Jahr war – insbesondere für Sie, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes 
in Nordrhein-Westfalen – geprägt von vielen Veränderungen und Herausforderungen. Verwaltungsstrukturreform 
und Bürokratieabbau stehen nach wie vor im Fokus der Landesregierung und sind wichtige Meilensteine auf dem 
Weg, unser Land weiterzuentwickeln. Wir alle können stolz auf die deutlichen Fortschritte sein, die wir erreicht 
 haben: so sind beispielsweise die Aufl ösung und Kommunalisierung der Versorgungs- und Umweltverwaltung in der 
Verwaltungspraxis erfolgreich verlaufen. Die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens, verbunden mit der Stärkung 
der Anhörungs- und Ausgangsverfahren, lässt die positiven Änderungen der Verwaltungskultur bereits jetzt klar 
 erkennen. Die Ressortübergreifende Normprüfung hat weiterhin erfolgreich die Schaffung überfl üssiger Normen ver-
hindert, notwendige Normen verschlankt und dabei auf eine vor allem für die Bürgerinnen und Bürger verständliche 
Sprache geachtet. Die seit 2008 in der Staatspraxis verankerte Befristung von Gesetzen ist Garant dafür, dass das 
Landesrecht aktuell und zeitgerecht bleibt. Auch das zeigt die Leistungskraft der staatlichen und kommunalen Ver-
waltung in Nordrhein-Westfalen, aber auch die hohe Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne 
die Veränderungen wie diese nicht möglich sind. 

Herausragende Leistungen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedoch nicht nur bei der Bewältigung der 
 Reformaufgaben gezeigt. Eine weitere große Herausforderung war beispielsweise die Fußballeuropameisterschaft 
2008 in Österreich und der Schweiz. Hier hat die Polizei des Landes erstmalig einen anderen Staat durch die Entsen-
dung von Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei bei einem herausragenden Polizeieinsatz unterstützt. 
Der große Erfolg der EURO 2008 hätte ohne diese internationale Unterstützung, zu der Nordrhein-Westfalen einen 
wesentlichen Beitrag geleistet hat, nicht erreicht werden können.

Ein wichtiges Ziel für 2009 für die Landesregierung bleibt es, die Verwaltung weiter zu modernisieren und die Ange-
bote für Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Zugleich muss der Kosten- und Personalaufwand im Interesse der 
Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit des Landes für nachfolgende Generationen so gering wie möglich gehalten 
werden. Mir ist bewusst, dass dieser Spagat nur gelingt, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Verwal-
tungsebenen weiterhin engagiert und mit hoher Leistungsbereitschaft daran mitarbeiten. Dazu gehört auch, dass dem 
öffentlichen Dienst in Nordrhein-Westfalen Perspektiven aufgezeigt werden.

So wurden unter anderem bei der Polizei die Einstellungen für 2008 bis 2011 von 500 auf 1.100 Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte jährlich erhöht. Durch dieses zusätzliche Personal wird die innere Sicherheit gestärkt, eine ver-
lässliche Personalplanung gesichert und ein Beitrag zur Verbesserung der Altersstruktur in der nordrhein-westfä-
lischen Polizei geleistet. Darüber hinaus wurden das Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
Nordrhein-Westfalen und die praktische Ausbildung an die qualitativ gestiegenen Bedürfnisse angepasst und erfolg-
reich auf den Bachelor-Studiengang „Polizeivollzugsdienst“ umgestellt.

Verwaltungsstrukturreform, Bürokratie- und Stellenabbau haben nicht nur Auswirkungen auf Ihren Arbeitsplatz 
und die künftige Aufgabenbewältigung, sondern auch auf persönliche Verhältnisse. Die Sorgen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nehmen wir ernst. Wir alle müssen uns darüber im Klaren sein, dass der Weg, den wir gemeinsam 
beschreiten, kein leichter ist. Mit gegenseitigem Verständnis, Vertrauen und Rücksichtnahme bin ich mir aber sicher, 
dass auch im neuen Jahr alle mit ihrem Engagement und ihren bürgernahen Dienstleistungen vor Ort in den Städten, 
Gemeinden und Gemeindeverbänden genauso wie in der unmittelbaren Landesadministration eine stabile und 
 leistungsfähige Verwaltung des Landes repräsentieren.

Für Ihr hohes persönliches Engagement bedanke ich mich herzlich. Diesen Dank verbinde ich mit meinen Wünschen 
für das Jahr 2009: Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich Gesundheit, persönliche Zufriedenheit und berufl ichen 
Erfolg. Meinen Wunsch richte ich in besonderer Weise auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Nordrhein-
Westfalen, die fern der Heimat und von ihren Familien ihre Arbeit im Ausland, insbesondere in Krisenregionen, 
 versehen.

Dr. Ingo  W o l f  MdL

Innenminister des Landes
Nordrhein-Westfalen

– MBl. NRW. 2009 S. 1
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I.

203204

Verwaltungsverordnung
zur Ausführung der Verordnung

über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, 
Geburts- und Todesfällen

RdErl. d. Finanzministeriums – B 3100 – 0.7 – IV A 4
vom 24. 11. 2008

Mein RdErl. v. 9. 4. 1965 (SMBl. NRW. 203204) wird im 
Einvernehmen mit dem Innenministerium wie folgt ge-
ändert:

I.

1.
In Nummer 4.2 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 neu 
eingefügt:

„Kapitaleinkünfte, die nach § 32 d Abs. 1 EStG mit 
einem besonderen Steuersatz besteuert wurden oder die 
der Kapitalertragssteuer mit abgeltender Wirkung nach 
§ 43 Abs. 5 EStG unterlegen haben, sind den Einkünften, 
der Summe der Einkünfte und dem Gesamtbetrag der 
Einkünfte hinzuzurechnen (vgl. § 2 Abs. 5 a EStG).“

2.
In Nummer 4.3 a Satz 1 werden nach den Worten „In den 
Fällen des“ die Worte 

„§ 4 Pfl egezeitgesetz (Pfl egeZG),“ eingefügt.

3.
Nummer 7.5 erhält folgende Fassung:

„7.5 § 3 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 und Satz 3 gelten entspre-
chend für Personen, die einen Zuschuss nach § 44 a 
Abs. 1 SGB XI erhalten.“

4.
Nach Nummer 9.7 wird folgende Nummer 9.8 angefügt:

„9.8 Die Verordnung von Soziotherapie dürfen nur 
Ärzte vornehmen, die berechtigt sind, die Gebietsbe-
zeichnung „Psychiatrie oder Nervenheilkunde“ zu füh-
ren. Die Dauer und die Frequenz der soziotherapeu-
tischen Betreuung sind abhängig von den individuellen 
medizinischen Erfordernissen. Es können insgesamt 
höchstens 120 Therapieeinheiten innerhalb eines Zeit-
raums von 3 Jahren berücksichtigt werden. Die Sozio-
therapieeinheit umfasst 60 Minuten.

Soziotherapie können nur die seitens der GKV aner-
kannten Leistungserbringer durchführen. Es sind dies 
Diplom-SozialarbeiterInnen/-SozialpädagogInnen und 
Fachkrankenschwestern/-pfl eger für Psychotherapie (§ 4 
Abs. 1 Nr. 9 Satz 3 BVO gilt insoweit nicht). Eine aktu-
elle Liste der anerkannten Leistungserbringer ist bei der 
jeweiligen Ortskrankenkasse am Wohnort des Beihilfe-
berechtigten zu erfragen.

Die Aufwendungen der Soziotherapie sind bis auf wei-
teres nur in der Höhe beihilfefähig, in der sie von der 
Ortskrankenkasse im Rahmen ihres Vertrages mit dem 
Leistungserbringer vereinbart sind.“

5.
Nummer 9 a.2 erhält folgende Fassung:

„Aufwendungen für eine stationäre oder teilstationäre 
Versorgung in einem Hospiz (Kinderhospiz), in dem eine 
palliativ-medizinische Behandlung erbracht wird, sind 
für die ersten 9 (Kinderhospiz: 18) Monate der Versor-
gung grundsätzlich nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchstaben a 
und b BVO beihilfefähig. Die Abzugsbeträge nach § 4 
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b BVO bleiben unberücksichtigt. 
Nach Ablauf von 9 Monaten (Kinderhospiz 18 Monaten) 
gelten die §§ 5 bis 5 d BVO.“

6.
In Nummer 9 a.5 werden die Worte „§ 4 Abs. 1 Nr. 2 
BVO“ durch die Worte „ § 4 Abs. 1 Nr. 2 b BVO“ ersetzt.

7.
In Nummer 9 a.6 wird folgender Satz 4 eingefügt:

„Für die Vergleichsberechnung ist der am Tag der Auf-
nahme in die Privatklinik gültige Zahlbasisfallwert (incl. 
Zuschläge und Zusatzentgelte etc.) der vergleichbaren 
Klinik der Maximalversorgung maßgebend.“

8.
Nummer 10.4 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die Anlagen 8, 9 und 12 der Arzneimittelrichtlinien 
sind zu berücksichtigen; die Anlagen 1 bis 6, 10, 11 und 
13 der Arzneimittelrichtlinien fi nden dagegen derzeit 
keine Anwendung.“

9.
In Nummer 11.6 Satz 2 werden die Worte „§ 5 Abs. 6 
Satz 3 BVO“ durch die Worte „§ 5 Abs. 4 Satz 3 BVO“ 
ersetzt.

10.
Nummer 11.7 erhält folgende Fassung:

„11.7 Die Unterhaltskosten (Futter, Tierarzt, Versiche-
rungen etc.) für einen Blindenführhund können ohne 
Nachweis bis zu 100 Euro im Monat als beihilfefähig an-
erkannt werden, sofern der Beihilfeberechtigte versi-
chert, dass ihm Kosten in dieser Höhe entstanden sind. 
Werden höhere Kosten geltend gemacht, ist die Vorlage 
von Belegen erforderlich.“

11.
In Nummer 11 c erhalten die Sätze 2 und 3 folgende Fas-
sung:

„Es bestehen im Hinblick auf die Aufwendungen für eine 
grundsätzlich beihilfefähige herkömmliche Zahnersatz-
versorgung allerdings keine Bedenken, neben den Auf-
wendungen für die Suprakonstruktion für insgesamt 8 
Implantate (je 2 für jede Kieferhälfte) je Implantat 450 
Euro als beihilfefähige Aufwendungen anzuerkennen 
(bereits vorher durch Implantate ersetzte Zähne, für die 
eine Beihilfe gewährt wurde, sind auf die Gesamtzahl 
anzurechnen); bei Reparaturen sind neben den Kosten 
für die Suprakonstruktion einheitlich 250 Euro je Im-
plantat beihilfefähig. Mit den Pauschalbeträgen sind 
sämtliche Kosten der zahnärztlichen und kieferchirur-
gischen Leistungen einschließlich notwendiger Anästhe-
sie und der Kosten u. a. für die Implantate selbst, die Im-
plantataufbauten, die implantatbedingten Verbindungs-
elemente, Implantatprovisorien, notwendige Instrumente 
(z. B. Bohrer, Fräsen), Membranen und Membrannägel, 
Knochen- und Knochenersatzmaterial, Nahtmaterial, 
Röntgenleistungen, Computertomographie und Anästhe-
tika abgegolten.“

12.
Die Nummern 12 bis 12 g.2 werden durch die folgenden 
Nummern 12 bis 12 d.3 ersetzt:

„12 Zu § 5

12.1 Zu Absatz 1

Derzeit nicht besetzt.

12.2 Zu Absatz 2

12.2.1 Krankheiten oder Behinderungen sind

–  Verluste, Lähmungen oder andere Funktionsstörungen 
am Stütz- und Bewegungsapparat,

–  Funktionsstörungen der inneren Organe oder der Sin-
nesorgane,

–  Störungen des zentralen Nervensystems wie Antriebs-, 
Gedächtnis- oder Orientierungsstörungen sowie endo-
gene Psychosen, Neurosen oder geistige Behinde-
rungen.

12.2.2 Hilfe besteht in der Unterstützung, in der teilwei-
sen oder vollständigen Übernahme der Verrichtungen im 
Ablauf des täglichen Lebens oder in der Beaufsichtigung 
oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Über-
nahme dieser Verrichtungen. Zu den gewöhnlichen und 
regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen zählen:

–  im Bereich der Körperpfl ege das Waschen, Duschen, 
Baden, die Zahnpfl ege, das Kämmen, Rasieren sowie 
die Darm- oder Blasenentleerung,
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–  im Bereich der Ernährung das mundgerechte Zuberei-
ten oder die Aufnahme der Nahrung,

–  im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung das 
Einkaufen, Kochen, Reinigen der Wohnung, Spülen, 
Wechseln und Waschen der Wäsche und der Kleidung 
oder das Beheizen der Wohnung.

Ein alleiniger Hilfebedarf bei der hauswirtschaftlichen 
Versorgung reicht nicht aus. 

12.2.3 Aufwendungen für eine berufl iche oder soziale 
Eingliederung oder zur Förderung der Kommunikation 
sind nicht beihilfefähig.

12.2.4 Aufwendungen für medizinische Behandlungen 
sind nach § 4 BVO beihilfefähig.

12.2.5 Bei einem pfl egebedürftigen Kind ist der zusätz-
liche Hilfebedarf gegenüber einem gesunden Kind glei-
chen Alters maßgebend.

12.2.6 Bei der Zuordnung zu den Pfl egestufen sind die 
Richtlinien der Spitzenverbände der Pfl egekassen über 
die Abgrenzung der Merkmale zur Pfl egebedürftigkeit 
und der Pfl egestufen sowie zum Verfahren der Feststel-
lung der Pfl egebedürftigkeit (Pfl egebedürftigkeitsricht-
linien – Pfl Ri –) vom 7. 11. 1994 in der jeweils geltenden 
Fassung zu beachten.

12.3 Zu Absatz 3

Derzeit nicht besetzt.

12.4 Zu Absatz 4

12.4.1 Die Pfl egekassen überlassen technische Pfl ege-
hilfsmittel vorrangig leihweise. In Rechnung gestellte 
Leih- bzw. Leasinggebühren (auch Pauschalbeträge) so-
wie Aufwendungen für notwendige Änderungen (Anpas-
sungen), Instandsetzungen und Ersatzbeschaffungen so-
wie für die Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmittel sind 
beihilfefähig. Bei selbst beschafften Pfl egehilfsmitteln ist 
zu beachten, dass diese Hilfsmittel in dem vom Spitzen-
verband Bund der Kranken-/Pfl egekassen erstellten Pfl e-
gehilfsmittelverzeichnis aufgeführt sind. Mehrkosten für 
eine über das Maß des Notwendigen hinausgehende Aus-
stattung des Pfl egehilfsmittels, sowie dadurch bedingte 
Folgekosten sind nicht beihilfefähig. Hinsichtlich der 
Betriebskosten dieser Hilfsmittel gilt § 4 Abs. 1 Nr. 10 
Satz 2 2. Halbsatz BVO entsprechend.

12.4.2 Aufwendungen für zum Verbrauch bestimmte 
Pfl egehilfsmittel sind beihilfefähig.

12.4.3 Eine Maßnahme zur Verbesserung des individu-
ellen Wohnumfeldes des Pfl egebedürftigen liegt auch 
vor, wenn den Besonderheiten des Einzelfalles durch 
 einen Umzug in eine den Anforderungen des Pfl egebe-
dürftigen entsprechende Wohnung (z. B. Umzug aus dem 
Obergeschoss in eine Parterrewohnung) Rechnung getra-
gen werden kann. In diesem Fall können die Umzugs-
kosten bis zum Betrag von 2.557 Euro als beihilfefähig 
anerkannt werden, wenn die Pfl egekasse/Pfl egeversiche-
rung einen Zuschuss geleistet hat. 

12.4.4 Der Betrag von 2.557 Euro steht je Maßnahme zur 
Verfügung. Dabei sind alle Maßnahmen, die zum Zeit-
punkt der Zuschussgewährung (und damit auf der 
Grundlage des zu diesem Zeitpunkt bestehenden Hilfe-
bedarfs) zur Wohnumfeldverbesserung erforderlich sind, 
als eine Verbesserungsmaßnahme zu werten. Dies gilt 
auch dann, wenn die Verbesserungsmaßnahmen in Ein-
zelschritten verwirklicht werden. Ändert sich die Pfl ege-
situation und werden weitere Maßnahmen zur Wohnum-
feldverbesserung erforderlich, kann der Betrag von 2.557 
Euro erneut geltend gemacht werden.

12.4.5 Der seitens der jeweiligen Pfl egekasse/Pfl ege-
versicherung vom Pfl egebedürftigen einbehaltene Eigen-
anteil ist beihilfenrechtlich unbeachtlich.

12.5 Zu Absatz 5

12.5.1 Die von der Pfl egekasse oder der Pfl egeversiche-
rung festgestellte Pfl egestufe ist durch geeignete Unter-
lagen (z. B. Leistungsmitteilung, Mitteilung nach § 44 
Abs. 4 SGB XI bei Zahlung von Rentenversicherungs-
beiträgen für Pfl egepersonen) nachzuweisen. Bei nicht 
gegen das Risiko der Pfl egebedürftigkeit Versicherten 
bedarf es eines amts- oder vertrauensärztlichen Gutach-
tens.

12.5.2 Wird ein Antrag auf Feststellung der Pfl egebe-
dürftigkeit oder einer höheren Pfl egestufe zunächst bei 
einer Pfl egekasse oder einer privaten Pfl egeversicherung 
gestellt, ist für den Beginn der Beihilfengewährung die-
ser Antrag maßgebend.

12.5.3 Die Zuordnung zu einer Pfl egestufe sowie die Be-
willigung von Leistungen können durch die zuständige 
Pfl egekasse oder private Pfl egeversicherung befristet 
werden. Die Befristung erfolgt, wenn eine Verringerung 
des Hilfebedarfs zu erwarten ist. Die Befristung kann 
wiederholt werden und darf insgesamt die Dauer von 
drei Jahren nicht überschreiten. Die Entscheidung der 
Pfl egekasse/Pfl egeversicherung ist für die Beihilfestelle 
bindend. Die entsprechenden Bescheinigungen sind 
durch den Beihilfeberechtigten beizubringen.

Um eine nahtlose Beihilfengewährung sicherzustellen, 
soll die Beihilfestelle den Beihilfeberechtigten darauf 
hinweisen, dass er rechtzeitig vor Ablauf der Befristung 
die Beihilfestelle über die weitere Entscheidung der Pfl e-
gekasse/Pfl egeversicherung hinsichtlich einer Befri-
stungsverlängerung (ggf. mit geänderte Pfl egestufe) un-
terrichtet.

12.5.4 Erhebt der Beihilfeberechtigte gegen einen Bei-
hilfebescheid Widerspruch mit der Begründung, die von 
der Pfl egeversicherung anerkannte Pfl egestufe sei zu 
niedrig, ist der Widerspruch zwar zulässig, jedoch ist die 
Entscheidung bis zur rechtskräftigen Feststellung der 
Pfl egestufe auszusetzen; sodann ist über den Wider-
spruch zu entscheiden und dieser ggf. als unbegründet 
zurückzuweisen.

12.6 Zu Absatz 6

Aufwendungen für Beratungsbesuche sind grundsätzlich 
nur im Zusammenhang mit häuslicher Pfl ege nach § 5 a 
Abs. 2 BVO beihilfefähig. Beihilfefähig sind je Bera-
tungseinsatz

1.   bei Pfl egestufe I und II halbjährlich jeweils bis zu 21 
Euro und

2.   bei Pfl egestufe III vierteljährlich jeweils bis zu 31 
Euro.

Bei Pfl egebedürftigen, bei denen zusätzlich die Voraus-
setzungen des § 5 Abs. 3 BVO vorliegen, sind die Auf-
wendungen für Beratungsbesuche innerhalb der in 
Satz 2 genannten Zeiträume zweimal beihilfefähig.

Pfl egebedürftige, bei denen die Voraussetzungen des § 5 
Abs. 3 BVO vorliegen, ohne dass sie mindestens die Vo-
raussetzungen der Pfl egestufe I erfüllen, können halb-
jährlich einmal Aufwendungen bis zu 21 Euro pro Bera-
tungseinsatz geltend machen.

12 a Zu § 5 a 

12 a.1 Zu Absatz 1

12 a.1.1 Geeignete Pfl egekräfte sind Personen, die mit-
telbar oder unmittelbar in einem Vertragsverhältnis zu 
einer Pfl egeversicherung stehen. In Frage kommen Pfl e-
gekräfte,

–  die bei der Pfl egeversicherung angestellt sind (§ 77 
Abs. 2 SGB XI),

–  die bei einer ambulanten Pfl egeeinrichtung nach den 
§§ 71 Abs. 1, 72 SGB XI angestellt sind,

–  mit denen die Pfl egeversicherung einen Vertrag nach 
§ 77 Abs. 1 SGB XI abgeschlossen hat.

12 a.1.2 Beihilfefähig sind die Aufwendungen für Grund-
pfl ege und hauswirtschaftliche Versorgung (vgl. Nummer 
12.2 und § 14 Abs. 4 SGB XI). Aufwendungen für darü-
ber hinausgehende Leistungen sind nicht beihilfefähig. 
Die Aufwendungen für die häusliche Pfl ege können nur 
in Höhe der Beträge als angemessen (§ 3 Abs. 2 BVO) 
 angesehen werden, die auf Grund des § 89 SGB XI zwi-
schen den Trägern der Pfl egedienste und den Leistungs-
trägern vereinbart wurden; dabei ist eine Differen-
zierung nach Kostenträgern nicht zulässig. In Zweifels-
fällen ist daher von dem Pfl egedienst eine entsprechende 
Vergütungsvereinbarung einzuholen und zu den Akten 
des Beihilfeberechtigten zu nehmen.

Soweit bei Pfl egebedürftigen der Pfl egestufe III ein be-
sonderer Pfl egebedarf besteht, sind die Aufwendungen 
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zusätzlich bis zu 1.918 Euro monatlich beihilfefähig. Es 
bedarf keiner förmlichen Anerkennung des Pfl egebedürf-
tigen als Härtefall nach § 36 Abs. 4 Satz 1 SGB XI durch 
die zuständige Pfl egekasse/ Pfl egeversicherung.

12 a.1.3 Wird die Pfl ege nicht für einen vollen Monat er-
bracht, wird der beihilfefähige Pauschalbetrag nach § 5 
a Abs. 1 BVO nicht anteilig gekürzt. Auf die Notwendig-
keit und Angemessenheit der geltend gemachten Kosten 
ist in diesem Fall verstärkt zu achten.

12 a.1.4 Neben den Pfl egekosten sind die Aufwendungen 
für medizinische Behandlungen beihilfefähig. Hierzu 
zählen insbesondere Injektionen, Anlegen und Wechseln 
von Verbänden, Kathetern etc., Darmspülungen, Deku-
bitusversorgung (nicht Dekubitusprophylaxe), Blut-
druckmessung, Blutzuckermessung, Verabreichung von 
Sondennahrung.

12 a.1.5 Entstehen in Pfl egefällen ohne formale Anerken-
nung als Härtefall nach § 36 Abs. 4 SGB XI auf Grund 
besonderen Pfl egebedarfs in der Pfl egestufe III höhere 
Aufwendungen, sind die Aufwendungen für häusliche 
Pfl ege bis zu einem monatlichen Gesamtbetrag von 3.388 
Euro (1.470 Euro plus 1.918 Euro) beihilfefähig; dieser 
Betrag gilt auch, wenn neben der häuslichen Pfl ege zu-
sätzlich teilstationäre Pfl ege in Anspruch genommen 
wird (Kombinationen nach § 5 b Abs. 3 oder 5 BVO).

In diesen Fällen ist zunächst der Berechnung der Pfl ege-
versicherung zu folgen. Die den Höchstbetrag für häus-
liche Pfl ege nach § 5 a Abs. 1 Satz 1 BVO überschreiten-
den Aufwendungen können zusätzlich als beihilfefähig 
anerkannt werden, soweit unter Einbeziehung der bei-
hilfefähigen Aufwendungen nach den §§ 5 a Abs. 1 und 5 
b Abs. 2 BVO der Gesamtbetrag von 3.388 Euro nicht 
überschritten wird. (s. unten die Beispiele zu § 5 b Ab-
satz 3 oder 5 BVO).

12 a.2 Zu Absatz 2

12 a.2.1 Die Pfl ege für den Pfl egebedürftigen muss in ei-
ner häuslichen Umgebung erbracht werden. Dies kann 
der eigene Haushalt, der Haushalt der Pfl egeperson oder 
ein anderer Haushalt sein, in der der Pfl egebedürftige 
aufgenommen wurde. Unbeachtlich ist, ob die Pfl ege 
durch Angehörige, Lebenspartner, sonstige ehrenamt-
liche Pfl egepersonen, erwerbsmäßige Pfl egekräfte oder 
eine vom Pfl egebedürftigen angestellte Pfl egeperson er-
bracht wird. Die Prüfung, ob die erforderliche Grund-
pfl ege und die hauswirtschaftliche Versorgung sicher-
gestellt sind, obliegt der zuständigen Pfl egekasse/Pfl ege-
versicherung.

12 a.2.2 Die häusliche Pfl ege wird nicht dadurch ausge-
schlossen, dass der Pfl egebedürftige in einem Alten-
wohnheim oder einer Altenwohnung lebt. Eine Beihil-
fengewährung nach § 5 a Abs. 2 BVO ist grundsätzlich 
aber ausgeschlossen, wenn es sich bei der Einrichtung, in 
der sich der Pfl egebedürftige aufhält, um ein Pfl egeheim 
nach § 71 Abs. 2 i. V. m. § 72 SGB XI handelt. Hält sich 
der Pfl egebedürftige in einer nicht zugelassenen vollsta-
tionären Pfl egeinrichtung (nicht Einrichtungen i. S. des 
§ 71 Abs. 4 SGB XI) auf, besteht aufgrund der insoweit 
selbst sichergestellten Pfl ege ein Beihilfenanspruch nach 
§ 5 a Abs. 2 BVO.

12 a.2.3 Ist ein pfl egebedürftiger Schüler wochentags in 
einer Einrichtung (nicht Einrichtungen i. S. des § 71 
Abs. 4 SGB XI, sondern z. B. Krankenhaus, Rehabilitati-
onseinrichtung, Werkstatt und Wohnheim für Menschen 
mit Behinderungen, Kindergarten) internatsmäßig un-
tergebracht, besteht für diese Zeit ein Anspruch auf 
 Beihilfe nach § 5 a Abs. 2 BVO. Es wird unterstellt, dass 
der Schwerpunkt der häuslichen Pfl ege erhalten bleibt.

Demgegenüber ist von einer dauerhaften Internatsunter-
bringung auszugehen, wenn der Pfl egebedürftige nicht 
regelmäßig jedes Wochenende in den Haushalt der Fami-
lie zurückkehrt, da in diesen Fällen der Lebensmittel-
punkt innerhalb des z. B. Internats anzunehmen ist. Den-
noch kann eine anteilige Beihilfe nach § 5 a Abs. 2 BVO 
für die Zeiträume gewährt werden, in denen der Pfl ege-
bedürftige im häuslichen Bereich gepfl egt wird. Auf 
Nummer 12 c.5 wird hingewiesen.

12 a.2.4 Bei Durchführung einer vollstationären Kran-
kenhausbehandlung/stationären Rehabilitationsmaß-
nahme erfolgt für die ersten vier Wochen keine Kürzung 

der Pauschale. Die Vier-Wochen-Frist beginnt mit dem 
Aufnahmetag. Bei einer Kürzung setzt die Gewährung 
der Pauschale mit dem Entlassungstag wieder ein.

12 a.3 Zu Absatz 3

12 a.3.1 Verhinderungspfl ege kann nur zum Tragen kom-
men, wenn die häusliche Pfl ege durch Angehörige, Le-
benspartner, Nachbarn, Bekannte oder sonstige Per-
sonen, die einen Pfl egebedürftigen pfl egen, durchgeführt 
wird. Pfl egekräfte einer zugelassenen ambulanten Pfl e-
geeinrichtung nach § 72 SGB XI und Pfl egekräfte, mit 
denen die Pfl egekasse einen Einzelvertrag nach § 77 SGB 
XI geschlossen hat, sind keine an der Pfl ege gehinderte 
Pfl egepersonen i. S. des § 5 a Abs. 3 BVO.

12 a.3.2 Die Ersatzpfl ege kann durch eine nicht erwerbs-
mäßig pfl egende Person (z. B. Angehörige, Lebenspart-
ner, Nachbarn, Bekannte) oder durch eine zugelassene 
Pfl egeeinrichtung nach § 72 SGB XI (z. B. ambulante 
Dienste) sowie andere nicht zugelassene Dienste, die im 
Rahmen einer Erwerbstätigkeit die Ersatzpfl ege durch-
führen, erbracht werden.

12 a.3.3 Wird die Ersatzpfl ege durch eine Pfl egeperson, 
die mit dem Pfl egebedürftigen bis zum zweiten Grade 
verwandt oder verschwägert ist oder mit ihm in häus-
licher Gemeinschaft lebt durchgeführt, ist grundsätzlich 
nur der bisherige Pauschalbetrag nach § 5 a Abs. 2 
Satz 1 BVO beihilfefähig. Soweit dieser Ersatzpfl egeper-
son durch die übernommene Pfl ege nachweislich Kosten 
entstehen (z. B. Fahrtkosten, Verdienstausfall etc.) sind 
diese Kosten zusätzlich bis zu einem Jahresbetrag von 
1.470 Euro beihilfefähig.

12 a.3.4 Die Ersatzpfl ege muss nicht im Haushalt des 
Pfl egebedürftigen durchgeführt werden. Sie kann daher 
insbesondere in einem Wohnheim für Menschen mit Be-
hinderungen, einem Internat, einer Krankenwohnung, 
einem Kindergarten, einer Schule, einer Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinrichtung, einem Krankenhaus oder ei-
ner Pfl egeinrichtung (unabhängig von einer Zulassung 
nach § 72 SGB XI) durchgeführt werden. Beihilfefähig 
bis zum Höchstbetrag sind ausschließlich die pfl egebe-
dingten Kosten. Kosten für Unterkunft und Verpfl egung 
und Investitionskosten, medizinische Behandlungspfl ege 
und soziale Betreuung sind hierbei nicht zu berücksich-
tigen. Soweit die Einrichtung lediglich eine Gesamt-
summe oder einen Tagessatz – ohne weitere Spezifi zie-
rung – in Rechnung stellt, ist für die hier nicht beihilfe-
fähigen Aufwendungen aus Vereinfachungsgründen ein 
pauschaler Abzug vom Rechnungsbetrag in Höhe von 
20 v. H. vorzunehmen. Auf Nummer 12 c.5.5 wird hinge-
wiesen.

12 a.3.5 Der Anspruch auf Ersatzpfl ege entsteht mit je-
dem Kalenderjahr neu. Wird der Betrag von 1.470 Euro 
in einem Jahr nicht ausgeschöpft, erfolgt keine Übertra-
gung des Restbetrages in das nächste Jahr.

12 a.4 Zu Absatz 4

12 a.4.1 Wird ein Pfl egebedürftiger innerhalb eines Mo-
nats sowohl durch eine geeignete Pfl egekraft wie auch 
durch eine selbst beschaffte Pfl egehilfe gepfl egt, ist hin-
sichtlich der Aufwendungen für die Pfl egekraft die an-
teilige Berechnung zunächst nach dem zustehenden 
Höchstbetrag nach § 5 a Abs. 1 Satz 1 BVO (Verhältnis 
zwischen dem jeweiligen Höchstbetrag und dem Rech-
nungsbetrag) vorzunehmen. Entsprechend diesem Ver-
hältnis ist die anteilige Pauschale nach § 5 a Abs. 2 
Satz 1 BVO (Pfl egegeld) beihilfefähig.

Beispiel: 
Einem Pfl egebedürftigen der Pfl egestufe II entstehen für 
eine geeignete Pfl egekraft im August 2008 Aufwen-
dungen in Höhe von 400 Euro Daneben wird er durch 
seine Ehefrau gepfl egt. 

Die Pfl egeversicherung erbringt eine Kombinations-
leistung, bei der die zustehende Pfl egesachleistung (ent-
spricht § 5 a Abs. 1 Satz 1 BVO) in Höhe von 40,82 v. H. 
und das zustehende Pfl egegeld (entspricht § 5 a Abs. 2 
Satz 1 BVO) in Höhe von 59,18 v. H. gewährt werden.

Die Aufwendungen für die Pfl egekraft sind in Höhe von 
400 Euro (40,82 v. H. des Höchstbetrages von 980 Euro – 
§ 5 a Abs. 1 Satz 1 BVO) beihilfefähig. Die Pauschale 
nach § 5 a Abs. 2 BVO ist daneben in Höhe von 248,56 
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Euro (59,18 v. H. von 420 Euro – Pauschale Pfl egestufe II) 
beihilfefähig.

12 b Zu § 5 b

12 b.1 Zu Absatz 1

12 b.1.1 Kann die häusliche Pfl ege eines Pfl egebedürf-
tigen nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt wer-
den, besteht ein zeitlich nicht begrenzter Anspruch auf 
teilstationäre Pfl ege in Einrichtungen der Tages- oder 
Nachtpfl ege.

12 b.1.2 Beförderungskosten sind regelmäßig Bestandteil 
der teilstationären Pfl egesätze und nur im Rahmen der 
Höchstbeträge nach § 5 b Abs. 2 BVO beihilfefähig. 

12 b.2 Zu Absatz 2

Sofern die Tages- und Nachtpfl egeeinrichtung eine sog. 
„Abwesenheitsvergütung“ aufgrund der bestehenden 
vertraglichen Regelungen berechnet, ist diese bis zu den 
in § 5 b Abs. 2 BVO genannten Höchstbeträgen beihilfe-
fähig.

12 b.3 Zu Absatz 3

Werden die Aufwendungen für Tages- und Nachtpfl ege 
ausschließlich mit Aufwendungen nach § 5 a Abs. 1 BVO 
geltend gemacht, sind die Aufwendungen insgesamt je 
Kalendermonat bis zum 1,5-fachen Satz des für die je-
weilige Pfl egestufe benannten Höchstbetrages beihilfefä-
hig. Wird Tages- und Nachtpfl ege im Umfang von mehr 
als 50 v. H. des jeweiligen Höchstbetrages nach § 5 a 
Abs. 1 BVO in Anspruch genommen, ist der Höchstbe-
trag um den über 50 liegenden Vomhundertsatz zu min-
dern. Eine Aufstockung der Höchstbeträge nach § 5 
Abs. 1 BVO auf über 100 v. H. erfolgt hingegen bei der 
Inanspruchnahme der Tages- und Nachtpfl ege in einem 
Umfang von weniger als 50 v. H. nicht.

Beispiel 1:
Einer pfl egebedürftigen Person der Pfl egestufe III sind 
im August 2008 pfl egebedingte Aufwendungen nach § 5 a 
Abs. 1 BVO in Höhe von 1.470 Euro (Höchstbetrag) ent-
standen. Daneben wird eine Beihilfe für Aufwendungen 
der Tages- und Nachtpfl ege in Höhe von 735 Euro bean-
tragt. 

Die Aufwendungen für die Tages- und Nachtpfl ege in 
Höhe von 735 Euro betragen bis zu 50 v. H. des Höchst-
betrages nach § 5 a Abs. 1 BVO und sind daher neben 
dem Betrag in Höhe von 1.470 Euro im vollen Umfang 
beihilfefähig.

Beispiel 2:
Einer pfl egebedürftigen Person der Pfl egestufe III sind 
im August 2008 neben den pfl egebedingten Aufwen-
dungen nach § 5 a Abs. 1 BVO in Höhe von 1.470 Euro 
Aufwendungen für Tages- und Nachtpfl ege in Höhe von 
1.176 Euro entstanden. 

Da Tages- und Nachtpfl ege im Umfang von mehr als 
50 v. H. (hier 80 v. H. des Höchstbetrages von 1.470 Euro) 
geltend gemacht werden, ist der Höchstbetrag nach § 5 a 
Abs. 1 BVO (1.470 Euro) um den über 50 liegenden Vom-
hundertsatz (80 ./. 50 = 30) zu mindern.

Beihilfefähig sind somit bis zu 1.029 Euro (70 v. H. von 
1.470 Euro) und 1.176 Euro (Tages- und Nachtpfl ege).

Beispiel 3:
Einer pfl egebedürftigen Person der Pfl egestufe III sind 
auf Grund besonderen Pfl egebedarfs im August 2008 
pfl egebedingte Aufwendungen für einen Pfl egedienst in 
Höhe von 1.800 Euro entstanden. Daneben wird eine 
Beihilfe für Tages- und Nachtpfl ege in Höhe von 1.176 
Euro geltend gemacht.

Da Tages- und Nachtpfl ege im Umfang von mehr als 
50 v. H. (hier 80 v. H.  des Höchstbetrages von 1.470 Euro 
geltend gemacht werden, ist der Höchstbetrag nach § 5 a 
Abs. 1 Satz 1 BVO (1.470 Euro) um den über 50 liegen-
den Vomhundertsatz (80 ./. 50 = 30) zu mindern.

Beihilfefähig sind somit zunächst 1.029 Euro (70 v. H. 
von 1.470 Euro) und 1.176 Euro (Tages- und Nacht-
pfl ege). Dies entspricht auch der Berechnung der Pfl ege-
versicherung.

Auf Grund besonderen Pfl egebedarfs sind zusätzliche 
Aufwendungen für häusliche Pfl ege nach § 5 a Abs. 1 
BVO in Höhe von 330 Euro (1.800 Euro ./. 1.470 Euro) 
entstanden.

Der Betrag von 330 Euro ist neben den Beträgen von 
1.029 Euro und 1.176 Euro beihilfefähig, da der beihilfe-
fähige Gesamtbetrag von 2.535 Euro den Höchstbetrag 
von 3.388 Euro nicht überschreitet.

12 b.4 Zu Absatz 4

Werden die monatlichen Aufwendungen für Tages- und 
Nachtpfl ege ausschließlich mit Aufwendungen nach § 5 a 
Abs. 2 BVO geltend gemacht, ist die Pauschale nach § 5 a 
Abs. 2 BVO in voller Höhe beihilfefähig, soweit die Auf-
wendungen für die Tages- und Nachtpfl ege nicht mehr 
als 50 v. H. des jeweiligen Höchstbetrages nach § 5 a 
Abs. 1 BVO betragen. Betragen die Aufwendungen für 
die Tages- und Nachtpfl ege mehr als 50 v. H. ist die Pau-
schale nach § 5 a Abs. 2 um den über 50 liegenden Vom-
hundertsatz zu mindern. Eine Aufstockung der Pau-
schale auf über 100 v. H. ist hingegen bei der Inanspruch-
nahme der Leistungen der Tages- und Nachtpfl ege im 
Umfang von weniger als 50 v. H. der Höchstbeträge nach 
§ 5 a Abs. 1 BVO nicht möglich.

Beispiel 1:
Die Aufwendungen eines Pfl egebedürftigen der Pfl ege-
stufe III für Tages- und Nachtpfl ege betragen im Monat 
August 2008 735 Euro. Daneben wird die Pauschale nach 
§ 5 a Abs. 2 BVO in Höhe von 675 Euro geltend gemacht.

Die Pauschale nach § 5 a Abs. 2 BVO wird nicht gekürzt, 
da Aufwendungen für Tages- und Nachtpfl ege in einem 
Umfang von bis zu 50 v. H. (735 Euro entsprechen 
50 v. H. des Höchstbetrages nach § 5 a Abs. 1 BVO in 
Höhe von 1.470 Euro) geltend gemacht werden.

Beispiel 2:
Die Aufwendungen eines Pfl egebedürftigen der Pfl ege-
stufe III für Tages und Nachtpfl ege betragen im August 
2008 1.176 Euro. Daneben wird die Pauschale nach § 5 a 
Abs. 2 BVO geltend gemacht.

Da Aufwendungen für Tages- und Nachtpfl ege im Um-
fang von mehr als 50 v. H. (hier: 80 v. H. des Höchstbe-
trages nach § 5 a Abs. 1 BVO) geltend gemacht werden, 
ist die Pauschale nach § 5 a Abs. 2 BVO um den über 50 
liegenden Vomhundertsatz (80 ./. 50 = 30) zu mindern. 
Beihilfefähig ist daher ein Pauschalbetrag in Höhe von 
472,50 Euro (70 v. H. von 675 Euro).

12 b.5 Zu Absatz 5

Sofern in einem Monat Aufwendungen für Tages- und 
Nachtpfl ege neben Aufwendungen für eine häusliche 
Pfl ege nach § 5 a Abs. 1 und Abs. 2 BVO geltend gemacht 
werden, erfolgt keine Kürzung der Aufwendungen für 
Tages- und Nachtpfl ege soweit sie 50 v. H. des Höchstbe-
trages nach § 5 a Abs. 1 BVO nicht übersteigen. Betragen 
die geltend gemachten Aufwendungen für Tages- und 
Nachtpfl ege mehr als 50 v. H. des jeweiligen Höchstbe-
trages nach § 5 a Abs. 1 BVO, ist bei der Berechnung des 
anteiligen Pfl egegeldes nach § 5 a Abs. 2 BVO von einem 
Gesamtbeihilfeanspruch in Höhe von 150 v. H. des Be-
trages nach § 5 a Abs. 1 BVO auszugehen. Darüber hi-
naus ist die anteilige Pauschale auf den Betrag begrenzt, 
der sich ohne Inanspruchnahme der Tages- und Nacht-
pfl ege ergeben würde.

Beispiel 1:
Ein Pfl egebedürftiger der Pfl egestufe II macht für August 
2008 Aufwendungen für Tages- und Nachtpfl ege in Höhe 
von 294 Euro geltend. Daneben sind Aufwendungen 
nach § 5 a Abs. 1 BVO in Höhe von 588 Euro entstanden. 
Zusätzlich wird der Pfl egebedürftige durch seine Ehe-
frau gepfl egt.

Die Tages- und Nachtpfl ege übersteigt mit 30 v. H. des 
Höchstbetrages nach § 5 a Abs. 1 BVO nicht die maßgeb-
liche Grenze von 50 v. H. des genannten Höchstbetrages. 
Von daher ergeben sich für die Berechnung der Kombi-
nationsleistung für Aufwendungen nach § 5 a Abs. 1 und 
Abs. 2 BVO keine Auswirkungen. Da die geltend ge-
machten Aufwendungen nach § 5 a Abs. 1 BVO sich auf 
60 v. H. des Höchstbetrages von 980 Euro belaufen, be-
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trägt die anteilige Pfl egepauschale somit 168 Euro (40 
v. H. der Höchstpauschale nach § 5 a Abs. 2 BVO).

Der Gesamtbeihilfeanspruch nach § 5 a Abs. 1 und 2 
BVO bleibt damit insgesamt auf den Betrag begrenzt, 
der sich ohne Inanspruchnahme der Tages- und Nacht-
pfl ege ergeben würde.

Beispiel 2:
Ein Pfl egebedürftiger der Pfl egestufe III macht für Au-
gust 2008 Aufwendungen für Tages- und Nachtpfl ege in 
Höhe von 882 Euro geltend. Daneben sind Aufwen-
dungen nach § 5 a Abs. 1 BVO in Höhe von 735 Euro ent-
standen. Zusätzlich wird der Pfl egebedürftige durch 
seine Tochter gepfl egt.

Die Aufwendungen für die Tages- und Nachtpfl ege über-
steigen mit 60 v. H. des Höchstbetrages nach § 5 a Abs. 1 
BVO den Wert von 50 v. H. des genannten Höchstbe-
trages. Dies reduziert den Anspruch im Rahmen der 
Kombinationsleistung. Für die Tages- und Nachtpfl ege 
und für Leistungen nach § 5 a Abs. 1 BVO wurden insge-
samt 110 v. H. des beihilfefähigen Höchstbetrages nach 
§ 5 a Abs. 1 BVO geltend gemacht. Im Hinblick auf den 
Gesamtbeihilfeanspruch in Höhe von 150 v. H. kann als 
Pfl egepauschale ein Betrag von 270 Euro (40 v. H. des 
Höchstbetrages nach § 5 a Abs. 2 BVO in Höhe von 675 
Euro) anerkannt werden.

Beispiel 3:
Ein Pfl egebedürftiger der Pfl egestufe III macht für Au-
gust 2008 Aufwendungen für Tages- und Nachtpfl ege in 
Höhe von 1.150,80 Euro geltend. Der Pfl egebedürftige ist 
seitens seiner Pfl egeversicherung als Härtefall nach § 36 
Abs. 4 SGB XI anerkannt. Daneben sind Aufwendungen 
nach § 5 a Abs. 1 BVO in Höhe von 959 Euro entstanden. 
Zusätzlich wird der Pfl egebedürftige durch eine Nach-
barin gepfl egt.

Die Aufwendungen für die Tages- und Nachtpfl ege über-
steigen den Wert von 50 v. H. des Höchstbetrages nach 
§ 5 a Abs. 1 BVO (60 v. H. von 1.918 Euro). Dies schmä-
lert den Anspruch im Rahmen der Kombinationsleistung. 
Die Aufwendungen für die Tages- und Nachtpfl ege sowie 
einen Pfl egedienst (1.150 Euro + 959 Euro = 2.109 Euro) 
betragen insgesamt 73,33 v. H. des Gesamtbeihilfean-
spruchs von 2.877 Euro (150 v. H. von 1.918 Euro), so 
dass nur eine anteilige Pfl egepauschale in Höhe von 180 
Euro (26,67 v. H. von 675 Euro) als beihilfefähig aner-
kannt werden kann.

12 b.6 Zu Absatz 6 

12 b.6.1 Erhält der Pfl egebedürftige eine Pauschale nach 
§ 5 a Abs. 2 BVO, wird diese für den Aufnahme- und 
Entlassungstag der Kurzzeitpfl ege weitergewährt. Dies 
gilt auch bei Inanspruchnahme der Kurzzeitpfl ege in 
mehreren Teilzeiträumen, da jeweils am ersten und letz-
ten Tag der Kurzzeitpfl ege die Voraussetzungen für die 
Pauschale als erfüllt anzusehen sind.

12 b.6.2 Soweit die Kurzzeitpfl egeeinrichtung mit der 
Pfl egekasse/ Pfl egeversicherung eine sog. „Abwesen-
heitsvergütung“ (§§ 75 Abs. 2 Nr. 5, 87 a Abs. 1 Sätze 5 
und 6 SGB XI) vertraglich vereinbart hat, sind die in 
Rechnung gestellten Beträge bis zu der von der Pfl ege-
kasse/Pfl egeversicherung anerkannten Höhe beihilfe-
fähig. 

12 b.7 Zu Absatz 7

Die besonderen Regelungen der Inanspruchnahme von 
Kurzzeitpfl ege für pfl egebedürftige Personen bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres gelten nicht für dieje-
nigen Personen, die bereits in entsprechenden Einrich-
tungen der Hilfe für behinderte Menschen wohnen und 
ggf. in den Ferien oder an den Wochenenden für die 
„Kurzzeitpfl ege“ in der Einrichtung bleiben. Beihilfen-
rechtlich ist die Entscheidung der Pfl egeversicherung 
abzuwarten.

12 c. Zu § 5 c

12 c.1 Zu Absatz 1

12 c.1.1 Werden zu den Kosten einer stationären Pfl ege 
Leistungen seitens der Pfl egekasse/Pfl egeversicherung 
erbracht, ist davon auszugehen, dass die Pfl egeeinrich-
tung eine nach § 72 Abs. 1 Satz 1 SGB XI zugelassene 

Einrichtung ist. Bei den Pfl egesätzen dieser Einrich-
tungen ist eine Differenzierung nach Kostenträgern 
nicht zulässig (§ 84 Abs. 3 SGB XI).

12 c.1.2 Zusatzleistungen im Sinne des § 88 Abs. 1 SGB 
XI sind grundsätzlich nicht beihilfefähig.

12 c.2 Zu Absatz 2

12 c.2.1 Dienstbezüge sind die in § 1 Abs. 2 BBesG ge-
nannten Bruttobezüge; Versorgungsbezüge sind die lau-
fenden Bezüge nach Anwendung von Ruhens- und An-
rechnungsvorschriften. Unfallausgleich nach § 35 Beam-
tVG bleibt unberücksichtigt. Zu den Renten zählen nicht 
die Beitragsanteile oder Beitragszuschüsse des Renten-
versicherungsträgers zur Krankenversicherung. Kran-
kenkassenbeiträge und Pfl egeversicherungsbeiträge blei-
ben unberücksichtigt, auch wenn die Beiträge von den 
Versorgungsbezügen oder der Rente einbehalten werden. 
Zur Rente gehören nicht Leistungen für Kindererziehung 
nach § 294 SGB VI.

12 c.2.2 Als Erwerbseinkommen i. S. der Sätze 2 und 4 
sind Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, aus selb-
ständiger Arbeit, aus Gewerbebetrieb, aus Land- und 
Forstwirtschaft sowie Lohnersatzleistungen zugrunde zu 
legen; Einkommen aus geringfügigen Tätigkeiten (§ 8 
SGB IV) bleiben außer Ansatz. Dabei ist bei einem mo-
natlich schwankenden Einkommen ein Durchschnitt der 
letzten 12 Monate für die Ermittlung des Eigenanteils 
heranzuziehen. Einkommen der Kinder bleiben unbe-
rücksichtigt.

12 c.2.3 Werden die Kosten für Unterkunft und Verpfl e-
gung von der Pfl egeinrichtung bei der Berechnung des 
Pfl egesatzes nicht besonders nachgewiesen, ist grund-
sätzlich die von der privaten oder sozialen Pfl egeversi-
cherung vorgenommene Aufteilung der Kosten für die 
Berechnung der Beihilfen maßgebend.

12 c.2.4 Die Zahlungspfl icht der Heimbewohner oder ih-
rer Kostenträger endet mit dem Tag, an dem der Heim-
bewohner aus dem Heim entlassen wird oder verstirbt. 
Zieht ein Pfl egebedürftiger in ein anderes Heim um, darf 
nur das aufnehmende Pfl egeheim ein Gesamtheimentgelt 
für den Verlegungstag berechnen.

12 c.2.5 Soweit die Pfl egekasse/Pfl egeversicherung des 
Pfl egebedürftigen der Pfl egeinrichtung nach § 87 a Abs. 4 
SGB XI ein Zusatzentgelt von 1.536 Euro bewilligt, hat 
sich die Beihilfestelle mit dem jeweiligen Bemessungs-
satz des Pfl egebedürftigen zu beteiligen.

12 c.3 Zu Absatz 3

Der Pfl egeplatz ist im Fall vorübergehender Abwesenheit 
von bis zu 42 Tagen im Kalenderjahr für den Pfl egebe-
dürftigen freizuhalten. Abweichend hiervon verlängert 
sich der Abwesenheitszeitraum bei Krankenhausaufent-
halten und bei Aufenthalten in Rehabilitationseinrich-
tungen für die Dauer dieser Aufenthalte. Soweit bei Ab-
wesenheit drei Kalendertage überschritten werden, sind 
seitens der Pfl egeeinrichtung ab dem 4. Tag Abschläge 
von mindestens 25 vom Hundert der Pfl egevergütung 
und der Entgelte für Unterkunft und Verpfl egung vorzu-
nehmen.

12 c.4 Zu Absatz 4

Derzeit nicht besetzt.

12 c.5 Zu Absatz 5

12 c.5.1 Anspruchsvoraussetzung für eine Beihilfenge-
währung ist, dass mindestens die Voraussetzungen der 
Pfl egestufe I erfüllt sind. Die Entscheidung der jewei-
ligen Pfl egekasse/Pfl egeversicherung und deren Lei-
stungsbewilligung ist abzuwarten; sie ist für die Beihil-
festelle bindend. 

12 c.5.2 Die Beschäftigung und Betreuung in einer Werk-
statt für Behinderte ist keine Pfl ege im Sinne des § 5 
BVO. Werkstattgebühren und Versicherungsbeiträge für 
den Behinderten sind daher nicht beihilfefähig. Eben-
falls nicht beihilfefähig sind die Aufwendungen, die 
durch einen zur Erfüllung der Schulpfl icht vorgeschrie-
benen Sonderschulunterricht entstehen (z. B. Fahrko-
sten).

12 c.5.3 Berechnet die Einrichtung bei vorübergehender 
Abwesenheit des Pfl egebedürftigen eine Platzgebühr, ist 
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grundsätzlich für einen Zeitraum bis zu 28 Tagen die 
„Pauschale“ weiterzugewähren. Wird dieser Zeitraum 
aufgrund einer stationären Krankenhausbehandlung (§ 4 
Abs. 1 Nr. 2 BVO) oder einer stationären Rehabilitati-
onsmaßnahme (§ 6 BVO) oder einer stationären Mütter-
genesungskur bzw. Mutter-/Vater-Kind Kur (§ 6 a BVO) 
überschritten, gilt Satz 1 entsprechend, wenn die Pfl ege-
kasse/Pfl egeversicherung für diesen Zeitraum die „Pau-
schale“ (§ 43 a SGB XI) gewährt.

12 c.5.4 Neben dem Beihilfenanspruch nach § 5 c Abs. 5 
BVO kann für die Zeit einer Pfl ege im häuslichen Bereich 
(z. B. an Wochenenden oder in Ferienzeiten) eine Beihilfe 
nach § 5 a Abs. 1 oder 2 BVO gewährt werden. Dabei 
zählen der An- und Abreisetag (z. B. häusliche Pfl ege ab 
Freitagabend) als volle Tage. Für die Berechnung der 
Pfl egepauschale ist der maßgebende Höchstbetrag für 
die jeweilige Pfl egestufe zu berücksichtigen. Der für die 
Pfl egestufe maßgebende Pauschalbetrag wird durch 30 
dividiert und mit der Zahl der zu Hause verbrachten 
Tage (plus An- und Abreisetag) multipliziert. Der sich 
ergebende anteilige Pauschalbetrag darf jedoch zusam-
men mit dem Höchstbetrag nach § 5 c Abs. 5 BVO den 
für die jeweilige Pfl egestufe festgelegten Höchstbetrag 
nach § 5 a Abs. 1 oder 2 BVO nicht übersteigen.

12 c.5.5 Kann z. B. an den Wochenenden oder in Ferien-
zeiten die häusliche Pfl ege nicht sichergestellt werden, 
besteht in diesem Fall die Möglichkeit, Beihilfen nach 
§ 5 a Abs. 3 BVO zu gewähren. Eine Anrechnung auf den 
beihilfefähigen Betrag nach § 5 c Abs. 5 BVO ist nicht 
vorzunehmen. Sofern für die pfl egebedürftige Person in 
dieser Zeit, in der keine Pfl ege im häuslichen Bereich 
durchgeführt werden kann, die Unterbringung in dersel-
ben vollstationären Einrichtung der Hilfe für Behinderte 
Menschen sichergestellt wird, können zusätzliche Kosten 
nicht nach § 5 a Abs. 3 BVO berücksichtigt werden. Diese 
Kosten sind mit der Anerkennung nach § 5 c Abs. 5 BVO 
abgegolten.

12 d Zu § 5 d

12 d.1 Zu Absatz 1

12.8d.1.1 Beihilfeberechtigt sind Pfl egebedürftige der 
Pfl egestufen I, II oder III mit einem auf Dauer bestehen-
den erheblichen Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung 
und Betreuung (= erheblich eingeschränkte Alltagskom-
petenz) sowie Personen, die zwar in ihrer Alltagskompe-
tenz erheblich eingeschränkt sind, jedoch keinen Hilfe-
bedarf im Bereich der Grundpfl ege und hauswirtschaft-
lichen Versorgung haben, der das Ausmaß der Pfl ege-
stufe I erreicht. Ob die Anspruchsvoraussetzungen vor-
liegen, entscheidet die jeweilige Pfl egekasse/Pfl egeversi-
cherung. Die Entscheidung ist für die Beihilfestelle bin-
dend.

12 d.1.2 Die zusätzlichen Betreuungsleistungen dienen 
der Erstattung von Aufwendungen, die der pfl egebedürf-
tigen Person im Zusammenhang mit

–  Tages- und Nachtpfl ege oder Kurzzeitpfl ege,

–  Inanspruchnahme von zugelassenen Pfl egediensten mit 
besonderen Angeboten der allgemeinen Anleitung und 
Betreuung,

–  Niedrigschwelligen Betreuungsangeboten

entstehen.

Die Bewilligung durch die jeweilige Pfl egekasse/Pfl ege-
versicherung ist seitens der Beihilfenstelle abzuwarten.

12 d.2 Zu Absatz 2

Der Anspruch auf bis zu 100 Euro (Grundbetrag) bzw. 
bis zu 200 Euro (erhöhter Betrag) entsteht monatlich. 
Ein Vorgriff auf zukünftig entstehende Beihilfeansprü-
che ist nicht möglich. Nicht in Anspruch genommene Be-
träge für zurückliegende Monate können in den Folge-
monaten berücksichtigt werden. Der Anspruch gilt ab 
dem Monat der Bewilligung durch die Pfl egeversiche-
rung und für den vollen Monat; es erfolgt keine tage-
weise Berechnung.

12 d. 3 Zu Absatz 3

Die in einem Kalenderjahr von der pfl egebedürftigen 
Person nicht in Anspruch genommenen Beträge sind auf 
das nächste Kalenderhalbjahr zu übertragen. Ein Antrag 

ist hierzu nicht erforderlich. Wird der auf das folgende 
Kalenderhalbjahr übertragene Anspruch (Guthaben) 
nicht ausgeschöpft, verfällt dieser Anspruch; gleiches 
gilt in den Fällen des § 5 d Abs. 3 Satz 3 BVO mit Ablauf 
des Jahres 2009.“

13.
In Nummer 25.3 werden die Worte „§ 5 Abs. 4 und 7 
BVO“ durch die Worte „ § 5 a Abs. 2 und § 5 c BVO“ er-
setzt.

II.

Die bisherige Anlage 10 (mit Anlagen zum Beihilfebe-
scheid) wird durch die beigefügte Anlage 10 ersetzt.

III.

Artikel I Nummer 1 gilt für Beihilfeanträge, die ab dem 
1. 1. 2010 gestellt werden. Artikel I Nummern 2 bis 13 
und Artikel II gelten für Aufwendungen, die nach dem 
30. Juni 2008 entstanden sind.

Anlage 10
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Antrag auf Gewährung einer Beihilfe zu 

Aufwendungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit 

und/oder erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf 
P

 Anlage 10

      
   
    Bei erstmaliger Antragstellung mit diesem Vordruck: 
   Bitte alle Fragen beantworten   
   
  Bei wiederholter Antragstellung: 
  Haben sich Änderungen bei den Fragen 3 – 5 gegenüber den Angaben im 

letzten Antrag auf Behilfe ergeben? 
   
  nein (nur Nr.1,2  ja (Nr.1 - 6 vollständig ausfüllen) 
  u. 6 ausfüllen)   
      

   Pers.-Nr. oder Beihilfe-Nr. 

1 Name, Vorname, Amtsbezeichnung der antragstellenden Person Geburtsdatum 

 Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort Telefon tagsüber 

 Dienststelle  

 Beurlaubung ohne Dienstbezüge i.d. letzten 12 Monaten:  nein  ja Grund:                              vom                  bis 

 Familienstand verheiratet seit: geschieden seit: verwitwet/ 
hinterblieben seit: 

getrennt lebend seit: eingetragene Lebenspartnerschaft seit: 1) 

  ledig      aufgehoben seit: 
 Vorname des Ehegatten / Lebenspartners, ggf. abweichender Familienname 2) Geburtsdatum 2) 

  durch Bescheid vom in Höhe von 
2 Es ist ein Abschlag gewährt worden   
 Ich bitte, die Beihilfe zu überweisen auf das Konto Nr. Bankleitzahl bei (Bank, Sparkasse, Postbank) 
3      
4 Kinder 

(Bitte alle berücksichtigungsfähigen Kinder -§ 2 Abs. 2 BVO- 
angeben, auch wenn für diese keine Aufwendungen geltend 
gemacht werden) - ab 4 Kindern bitte Beiblatt benutzen - 
Name, Vorname 

 
Geburtsdatum 

Erhalten Sie oder  
Ihr Ehegatte / 
Lebenspartner 
für das Kind 
Kindergeld ? 

Falls nein: 
Ist das Kind im 
Familienzuschlag 
berücksichtigt 
oder berücksichti-
gungsfähig ? 

 
Anspruchs-
zeitraum 3,4) 

(vom/bis) 

Hat eine andere 
Person für das Kind 
Anspruch auf 
Beihilfe?  Falls ja: 
Bitte die Original- 
belege beifügen 

                

 1   ja  nein  ja    nein   ja   nein
                

 2   ja  nein  ja    nein   ja   nein
                

 3   ja  nein  ja    nein   ja   nein

5 Antragstellende Person, Ehegatte/Lebenspartner und Kinder sind wie folgt gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit versichert: 
   

 
 
 

In der sozialen Pflegeversicherung Zuschuss eines Arbeitgebers zum Pflegeversicherungsbeitrag 
nach § 61 SGB XI stand zu: 

 Personen 
(Reihenfolge der 
Kinder wie unter 
Nr. 4) 

Nicht ver- 
sichert 

Privat 
versichert 
bei 

pflichtversichert 
bei 

familienversichert 
über 

für die Zeit
vom - bis 

Zustehender 
Zuschuss im  

Antragsmonat 
Euro 

Pflegeversicherungsbeitrag 
im Antragsmonat 

Euro 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Antragstellende      E/L    
Person (A)          
Ehegatte (E)/    A      
Lebenspartner (L)          
    A  E/L    
Kind 1 (K 1)          
    A  E/L    
Kind 2 (K 2)          
    A  E/L    
Kind 3 (K 3)          

6 
a 

Nur auszufüllen 
bei vorrangigen 
Ansprüchen 

Bestehen Ansprüche zu den geltend gemachten Aufwendungen aufgrund von sonstigen Rechtsvorschriften (z.B. gesetzliche 
Unfallversicherung, Unfallfürsorgebestimmungen, Bundesentschädigungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz ) oder 
arbeitsvertraglichen Vereinbarungen ? 

   nein  ja (Angabe der Rechtsvorschrift, der Art und der Höhe der Leistung bzw. der zustehenden Leistung 
          bitte auf besonderem Blatt) 

1) Bei erstmaliger Antragsstellung beglaubigte Kopie der Lebenspartnerschaftsurkunde beifügen. 
2) Nur ausfüllen, wenn für den Ehegatten / Lebenspartner Aufwendungen geltend gemacht werden, oder wenn zwei oder mehr Kinder zu berücksichtigen sind und der Ehegatte / Lebenspartner ebenfalls 

beihilfeberechtigt ist. 
3) Als berücksichtigungsfähig gelten auch Kinder, die sich in Berufsausbildung befinden (bis 25. Lebensjahr ggf. zuzügl. Zeit des Wehr- oder Zivildienstes) oder arbeitslos sind (bis 21. Lebensjahr) und der 

Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen und bei denen nur wegen der Höhe ihrer eigenen Einkünfte der Anspruch auf das Kindergeld und der Familienzuschlag für das Kind entfallen ist. 
4) Nur ausfüllen, wenn der Anspruch auf Kindergeld oder Berücksichtigung im Familienzuschlag im Zeitpunkt des Entstehens der Aufwendungen nicht bestand. 
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b von antragstel-
lenden Personen,  
die für den Ehe- 
gatten / Lebens- 
partner und für 
Kinder eine Bei- 

Hat der Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes), zuzüglich (bei erstmaligem Renten-
bezug ab 01.01.2004) der Differenz zwischen dem steuerlichen Ertragsanteil und dem Bruttorentenbetrag, zuzüglich ab 
01.01.2009 der Kapitaleinkünfte, die nach § 32d Abs. 1 EStG mit einem besonderen Steuersatz besteuert wurden oder 
die der Kapitalertragsteuer mit abgeltender Wirkung nach § 43 Abs. 5 EStG unterlegen haben, des Ehegatten/Lebens- 
partners im Kalenderjahr vor der Antragstellung 18.000 Euro überstiegen? 

 hilfe beantragen  nein  ja  noch nicht bekannt 
  Sind oder waren Ehegatte/Lebenspartner oder berücksichtigungsfähige Kinder in den letzten 24 Monaten 

berufstätig, Empfänger von beamtenrechtlichen Versorgungsbezügen, von Arbeitslosengeld I oder II, von Unterhaltsgeld 
nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder von Elterngeld ? 

   nein  Ja 
   

Name dieser Person 
Zeitraum der Berufstätigkeit 
bzw. Zahlung dieser Bezüge

Name und Anschrift des Arbeitgebers 
bzw. Angabe der Art der Bezüge 

Falls selbst 
beihilfeberechtigt, 
bitte ankreuzen 

        
        
c wenn die antrag-

stellende Person 
 Erstmalige Pflichtver-

sicherung in der Kranken- 
Falls nein: Beteiligt sich der Rentenversicherungsträger am Kranken- 
versicherungsbeitrag? 

 oder ein An-
gehöriger Ren-
tenempfänger ist 

Person versicherung der Rentner 
nach dem 31.12.1993? 

 Falls ja: 
Höhe des zustehenden Anteils im 
Zeitpunkt des Entstehens der 
Aufwendungen 

           
  Antragsteller  nein  Ja  nein  ja Euro
  Ehegatte /         
  Lebenspartner  nein  Ja  nein  ja Euro
           

  Kind  nein  Ja  nein  ja Euro
d bei erstmaliger  Pflegebedürftige Person:  
 Antragstellung  Seitens der Pflegeversicherung wurde folgende Pflegestufe festgestellt:  
 oder bei Ände-

rungen 

 
Die Pflege soll erfolgen durch: 

________________ 

         � Pflegedienst                              � Stationäre Pflege Notwendige Dauer der Pflege: 
         � Pflegeperson                             � Kurzzeitpflege   Stunden/Woche 
         � Tages-/Nachtpflegeheim           � Ersatzpflege  
         � zusätzl. Betreuungsleistungen  
         � Kombination:                         
  Bitte Mitteilung der Pflegeversicherung beifügen!  

e bei häuslicher 
Pflege durch 
Pflegepersonen 
(nur auszufüllen bei 
erstmaliger 
Antragstellung oder 
bei Änderungen) 

Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift der Pflegeperson(en): 

         

         

         
Unterbrechung der Pflege wegen 

Dauer der Pflege (ggf. je Pflege-
person): 
 
  Stunden/Woche 
 
  Stunden/Woche 

   � Krankenhausaufenthalt vom  bis 

   � Stat. Rehabilitationsmaßnahme vom  bis 

   � Urlaub vom  bis 

   � Urlaub der Pflegeperson vom  bis 

f bei stationärer 
Pflege 

Wurde Pflegewohngeld beantragt? 
              �  ja           � nein 
Wurde das bezogene Wohngeld bereits unmittelbar bei den Investitionskosten 
berücksichtigt? 
              �  ja            � nein 
Bitte Bestätigung des Pflegeheims beifügen! 

Bewilligung ab: 
__________________________ 
Monatl. Betrag: 
______________________Euro 

Ich versichere nach bestem Wissen die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass ich nachträgliche 
Preisermäßigungen oder Preisnachlässe auf die Kosten sowie den nachträglichen Wegfall von Kindergeld bzw. der Berücksich-
tigungsfähigkeit von Kindern im Familienzuschlag sofort der Festsetzungsstelle anzuzeigen habe. 

Für die geltend gemachten Aufwendungen wurde eine Beihilfe bisher nicht beantragt. 

Die Daten werden nur für Zwecke der Beihilfefestsetzung erhoben (§§ 3, 5 ff und 12 BVO). 

Ort, Datum       Unterschrift der antragstellenden Person 
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Anlage zum Beihilfeantrag zu Aufwendungen bei dauernder 
Pflegebedürftigkeit und/oder erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf 
 des/der (Name, Vorname, Amtsbezeichnung) 

 Blatt 1 
vom 

    

 Zusammenstellung der Aufwendungen (bitte in doppelter Ausfertigung vorlegen) 
 Von der antragstellenden Person auszufüllen Nicht von der antragstellenden Person auszufüllen 

 Be-
leg  

Datum der 
Rechnung/ 

Pflege-
bedürf- 

 
Rechnungsbetrag 

Leistungen der 
Pflegeversicherung 

Dem Grunde nach
beihilfefähiger 

Beihilfefähiger
Betrag 

Beihilfefähiger 
Betrag 

Beihilfefähiger 
Betrag 

 Nr. Monat tiger1)  %-Tarif oder Betrag Betrag A              % E / L                % K   80% 
    Euro C % Euro C Euro C Euro C Euro C Euro C 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 Pflegepauschale      

    Monat  Pflegestufe        

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                

 Summen           

 Beihilfe        

 Höchstbetragsberechnung  Summe     
 Dem Grunde nach beihilfefähige Aufwendungen  Beihilfe:     

 ab Leistungen der Versicherung      

 Höchstbetrag der Beihilfe      

 Beihilfe / Höchstbetrag der Beihilfe   Rechnerisch richtig  
 Beihilfe insgesamt     
 Anzurechnende Abschläge     
 Auszuzahlender Betrag   Unterschrift  

1) Bitte Abkürzungen wie zu Ziffer 5 des Antragsvordrucks verwenden (A, E, L, K 1, K 2 usw.) 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 1 vom 12. Januar 200912

      

      

              
         Ort, Datum 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

Gewährung einer Beihilfe zu den umseitig aufgeführten Aufwendungen 
 
 
Sehr geehrte Antragstellerin, 
Sehr geehrter Antragsteller, 
 
auf Ihren Antrag wird Ihnen die auf der Rückseite berechnete Beihilfe gewährt. 

Die vorgelegten Rechnungsbelege erhalten Sie hiermit zurück. Sofern die Beihilfe bei ambulanter Behandlung mehr als 500 Euro, bei 
stationärer Behandlung und ambulanten Kur- und Rehabilitationsmaßnahmen mehr als 1.000 Euro beträgt, sind die Belege - soweit sie 
nicht bei Ihrer Versicherung verbleiben - noch 3 Jahre nach Empfang der Beihilfe aufzubewahren und auf Verlangen vorzulegen. 

Gilt nur, falls eine Beihilfe zu Aufwendungen in Krankheitsfällen des Ehegatten / Lebenspartners gewährt wurde: 
Falls nachträglich bekannt wird, dass der Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes) zuzüglich (bei 
erstmaligen Rentenbezug ab 01.01.2004) der Differenz zwischen dem steuerlichen Ertragsanteil und dem Bruttorentenbetrag, zuzüglich 
ab 01.01.2009 der Kapitaleinkünfte, die nach § 32d Abs. 1 EStG mit einem besonderen Steuersatz besteuert wurden oder die der 
Kapitalertragssteuer mit abgeltender Wirkung nach § 43 Abs. 5 EStG unterlegen haben, des Ehegatten / Lebenspartners im Kalenderjahr 
vor der Antragstellung 18.000 Euro überstiegen hat, sind Sie verpflichtet, die Ihnen für den Ehegatten / Lebenspartner gewährte Beihilfe 
zu Aufwendungen in Krankheitsfällen ohne besondere Aufforderung zurückzuzahlen. Dies gilt nicht hinsichtlich der Beihilfe zu 
Aufwendungen, für die er seitens der Krankenversicherung wegen Leistungsausschlusses oder Leistungseinstellung keine Erstattung 
erhält. Die Beihilfe zu den Aufwendungen des Ehegatten / Lebenspartners wird unter dem Vorbehalt gewährt, dass Sie auf Anforderung 
der Festsetzungsstelle nachweisen, dass die Einkünfte des Ehegatten / Lebenspartners im Kalenderjahr vor der Antragstellung den 
Betrag von 18.000 Euro nicht überschritten haben. 

Die Beihilfe wird Ihnen durch die zuständige Kasse wie beantragt ausgezahlt. 

Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der oben genannten Beihilfefestsetzungsstelle einzulegen. 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden sollte, so würde dieses Verschulden 
Ihnen zugerechnet werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Anlg.: Rechnungsbelege 
 
 
2. Auszahlungsanordnung über  Euro fertigen - Kapitel       Titel        -   Erl. __________________ 
  Namenszeichen, Datum 

 Abschlag von  Euro abziehen  (Verf. vom    ) 
 Abschlag von  Euro abziehen  (Verf. vom    ) 
 Abschlag von  Euro abziehen  (Verf. vom    ) 

 noch zu zahlen   
3. Reinschrift absenden. Erl.      
 Namenszeichen, Datum 

4. Z. d. A. 
Sachlich richtig 
I.A. 
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 Anlage zum Beihilfeantrag zu Aufwendungen bei dauernder    Blatt 2  
 Pflegebedürftigkeit und/oder erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf 
 des/der (Name, Vorname, Amtsbezeichnung) 

 vom 

    

 Zusammenstellung der Aufwendungen (bitte in doppelter Ausfertigung vorlegen) 
 Von der antragstellenden Person auszufüllen Nicht von der antragstellenden Person auszufüllen 

 Be-
leg  

Datum der 
Rechnung/ 

Pflege-
bedürf- 

 
Rechnungsbetrag 

Leistungen der 
Pflegeversicherung 

Dem Grunde nach
beihilfefähiger 

Beihilfefähiger
Betrag 

Beihilfefähiger 
Betrag 

Beihilfefähiger 
Betrag 

 Nr. Monat tiger1)   %-Tarif oder Betrag Betrag A              % E / L                % K   80% 
    Euro C  Euro C Euro C Euro C Euro C Euro C 
 1 2 3 5 6 7 8 9 10 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 Pflegepauschale      

    Monat  Pflegestufe        

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                

 Summen           

 Beihilfe        

 Höchstbetragsberechnung  Summe     
 Dem Grunde nach beihilfefähige Aufwendungen  Beihilfe:     

 ab Leistungen der Versicherung      

 Höchstbetrag der Beihilfe      

 Beihilfe / Höchstbetrag der Beihilfe     
 Beihilfe insgesamt     
 Anzurechnende Abschläge     
 Auszuzahlender Betrag     

1) Bitte Abkürzungen wie zu Ziffer 5 des Antragsvordrucks verwenden (A, E, L, K 1, K 2 usw.) 
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         Ort, Datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gewährung einer Beihilfe zu den umseitig aufgeführten Aufwendungen 
 
 
Sehr geehrte Antragstellerin, 
Sehr geehrter Antragsteller, 
 

auf Ihren Antrag wird Ihnen die auf der Rückseite berechnete Beihilfe gewährt. 

Die vorgelegten Rechnungsbelege erhalten Sie hiermit zurück. Sofern die Beihilfe bei ambulanter Behandlung mehr als 500 Euro, bei 
stationärer Behandlung und Heilkuren mehr als 1.000 Euro beträgt, sind die Belege - soweit sie nicht bei Ihrer Versicherung verbleiben - 
noch 3 Jahre nach Empfang der Beihilfe aufzubewahren und auf Verlangen vorzulegen. 

Gilt nur, falls eine Beihilfe zu Aufwendungen in Krankheitsfällen des Ehegatten / Lebenspartners gewährt wurde: 
Falls nachträglich bekannt wird, dass der Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes) zuzüglich (bei 
erstmaligen Rentenbezug ab 01.01.2004) der Differenz zwischen dem steuerlichen Ertragsanteil und dem Bruttorentenbetrag, zuzüglich 
ab 01.01.2009 der Kapitaleinkünfte, die nach § 32d Abs. 1 EStG mit einem besonderen Steuersatz besteuert wurden oder die der 
Kapitalertragssteuer mit abgeltender Wirkung nach § 43 Abs. 5 EStG unterlegen haben, des Ehegatten / Lebenspartners im Kalenderjahr 
vor der Antragstellung 18.000 Euro überstiegen hat, sind Sie verpflichtet, die Ihnen für den Ehegatten / Lebenspartner gewährte Beihilfe 
zu Aufwendungen in Krankheitsfällen ohne besondere Aufforderung zurückzuzahlen. Dies gilt nicht hinsichtlich der Beihilfe zu 
Aufwendungen, für die er seitens der Krankenversicherung wegen Leistungsausschlusses oder Leistungseinstellung keine Erstattung 
erhält. Die Beihilfe zu den Aufwendungen des Ehegatten / Lebenspartners wird unter dem Vorbehalt gewährt, dass Sie auf Anforderung 
der Festsetzungsstelle nachweisen, dass die Einkünfte des Ehegatten / Lebenspartners im Kalenderjahr vor der Antragstellung den 
Betrag von 18.000 Euro nicht überschritten haben. 

Die Beihilfe wird Ihnen durch die zuständige Kasse wie beantragt ausgezahlt. 

Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der oben genannten Beihilfefestsetzungsstelle einzulegen. 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden sollte, so würde dieses Verschulden 
Ihnen zugerechnet werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

 

Anlg.: Rechnungsbelege 
 
 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 1 vom 12. Januar 2009 15

 
Beiblatt zu 4 und 5 
 

4 Kinder 
(Bitte alle berücksichtigungsfähigen Kinder -§ 2 Abs. 2 BVO- 
angeben, auch wenn für diese keine Aufwendungen geltend 
gemacht werden)  
Name, Vorname 

 
Geburtsdatum 

Erhalten Sie oder  
Ihr Ehegatte / 
Lebenspartner 
für das Kind 
Kindergeld ? 

Falls nein: 
Ist das Kind im 
Familienzuschlag 
berücksichtigt 
oder berücksichti-
gungsfähig ? 

 
Anspruchs-
zeitraum 3,4) 

(vom/bis) 

Hat eine andere 
Person für das Kind 
Anspruch auf 
Beihilfe?  Falls ja: 
Bitte die Original- 
belege beifügen 

                

 4   ja  nein  ja    nein   ja   nein
                

 5   ja  nein  ja    nein   ja   nein
                

 6   ja  nein  ja    nein   ja   nein

5 Kinder sind wie folgt gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit versichert: 
   

 
 
 

In der sozialen Pflegeversicherung Zuschuss eines Arbeitgebers zum Pflegeversicherungsbeitrag 
nach § 61 SGB XI stand zu: 

 Personen 
(Reihenfolge der 
Kinder wie unter 
Nr. 4) 

Nicht ver- 
sichert 

Privat 
versichert 
bei 

pflichtversichert 
bei 

familienversichert 
über 

für die Zeit
vom - bis 

Zustehender 
Zuschuss im  

Antragsmonat 
Euro 

Pflegeversicherungsbeitrag 
im Antragsmonat 

Euro 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
    A  E/L    
Kind 4 (K 4)          
    A  E/L    
Kind 5 (K 5)          
    A  E/L    
Kind 6 (K 6)          

 
 
 

– MBl. NRW. 2009 S. 3
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236

Nutzung regenerativer Energiequellen
 in Liegenschaften des Landes NRW

RdErl. d. Ministeriums für Bauen und Verkehr
 v. 18. 11. 2008 – VI B 4 – B 1013.17.11

Der RdErl. „Nutzung regenerativer Energiequellen in 
Liegenschaften des Landes NRW“ des Ministeriums für 
Bauen und Wohnen vom 3. 7. 1996 (MBl. NRW. S. 1272); 
zuletzt geändert durch RdErl. vom 6. 11. 2002 (MBl. 
NRW. 2003 S. 39), wird aufgehoben.

– MBl. NRW. 2009 S. 16

II.

Innenminister

Wahltag für die 
allgemeinen Kommunalwahlen 2009

– Wahlausschreibung – 
(Neubekanntmachung)

Bek. d. Innenministers vom 11. 12. 2008

Gemäß § 14 Abs. 1 Satz 3 des Kommunalwahlgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 
(GV. NRW. S. 454, ber. S. 509)), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514) – SGV. 
NRW 1112 –, wird bestimmt:

Die allgemeinen Neuwahlen zu den Vertretungen der 
Gemeinden und Kreise und zu den Bezirksvertretungen 
in den kreisfreien Städten sowie die Wahlen der Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister und der Landrätinnen 
und Landräte fi nden am 7. Juni 2009 statt.

Düsseldorf, den 11. Dezember 2008  

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Ingo  W o l f

– MBl. NRW. 2009 S. 16

Übermittlung von Gewerbesteuerdaten: 
zugelassene Gemeinden 

Bek. d. Finanzministeriums v. 15. 12. 2008 
– 0 2276 – 5 – II B 2

Nach § 3 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
über die Zuständigkeit für die Festsetzung und Erhe-
bung der Realsteuern vom 16. 10. 1987 (GV.NW S. 401/
SGV.NRW 611) gebe ich folgende zur Datenübermittlung 
zugelassenen Gemeinden bekannt:

Stadt Aachen

Stadt Ahlen

Stadt Alsdorf

Stadt Altena

Stadt Arnsberg

Stadt Bad Honnef

Stadt Bad Münstereifel

Stadt Bad Oeynhausen

Stadt Bad Salzufl en

Stadt Baesweiler

Stadt Balve

Stadt Barntrup

Stadt Bergheim

Stadt Bergisch Gladbach

Stadt Bergneustadt

Stadt Blomberg

Stadt Bonn

Stadt Bornheim

Stadt Breckerfeld

Stadt Brühl

Stadt Bünde

Stadt Coesfeld

Stadt Detmold

Stadt Duisburg

Stadt Dülmen

Stadt Düren

Stadt Düsseldorf

Stadt Enger

Stadt Erftstadt

Stadt Erkelenz

Stadt Erwitte

Stadt Eschweiler

Stadt Espelkamp

Stadt Euskirchen

Stadt Frechen

Stadt Geseke

Stadt Gummersbach

Stadt Hagen

Stadt Hallenberg

Stadt Halver

Stadt Hamm

Stadt Hemer

Stadt Hennef (Sieg)

Stadt Herford

Stadt Herzogenrath

Stadt Horn – Bad Meinberg

Stadt Hückelhoven

Stadt Hückeswagen

Stadt Hürth

Stadt Iserlohn

Stadt Jülich

Stadt Kerpen

Stadt Kierspe

Stadt Köln

Stadt Königswinter

Stadt Lage

Stadt Lemgo

Stadt Linnich

Stadt Lippstadt

Stadt Lohmar

Stadt Löhne

Stadt Lübbecke

Stadt Lüdenscheid

Stadt Lüdinghausen

Stadt Lügde

Stadt Marsberg

Stadt Meckenheim

Stadt Medebach

Stadt Meinerzhagen
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Stadt Menden

Stadt Minden

Stadt Monschau

Stadt Münster

Stadt Neuenrade

Stadt Niederkassel

Stadt Oerlinghausen

Stadt Overath

Stadt Petershagen

Stadt Plettenberg

Stadt Preußisch Oldendorf

Stadt Pulheim

Stadt Radevormwald

Stadt Rahden

Stadt Rheinbach

Stadt Rüthen

Stadt Sankt Augustin

Stadt Sassenberg

Stadt Schieder-Schwalenberg

Stadt Schwelm

Stadt Schwerte

Stadt Soest

Stadt Spenge

Stadt Sundern

Stadt Troisdorf

Stadt Vlotho

Stadt Waldbröl

Stadt Warendorf

Stadt Warstein

Stadt Wegberg

Stadt Werdohl

Stadt Werl

Stadt Wermelskirchen

Stadt Wesseling

Stadt Wiehl

Stadt Winterberg

Stadt Wipperfürth

Stadt Wuppertal

Stadt Würselen

Stadt Zülpich

Gemeinde Aldenhoven

Gemeinde Alfter

Gemeinde Anröchte

Gemeinde Ascheberg

Gemeinde Augustdorf

Gemeinde Bad Sassendorf

Gemeinde Beelen

Gemeinde Bestwig

Gemeinde Blankenheim

Gemeinde Dahlem

Gemeinde Dörentrup

Gemeinde Eitorf

Gemeinde Elsdorf

Gemeinde Engelskirchen

Gemeinde Ense

Gemeinde Everswinkel

Gemeinde Extertal

Gemeinde Havixbeck

Gemeinde Hellenthal

Gemeinde Herscheid

Gemeinde Hiddenhausen

Gemeinde Hille

Gemeinde Hüllhorst

Gemeinde Hürtgenwald

Gemeinde Inden

Gemeinde Kall

Gemeinde Kalletal

Gemeinde Kirchlengern

Gemeinde Kreuzau

Gemeinde Kürten

Gemeinde Langerwehe

Gemeinde Leopoldshöhe

Gemeinde Lindlar

Gemeinde Lippetal

Gemeinde Marienheide

Gemeinde Merzenich

Gemeinde Möhnesee

Gemeinde Morsbach

Gemeinde Much

Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Gemeinde Nettersheim

Gemeinde Neukirchen-Seelscheid

Gemeinde Niederzier

Gemeinde Nordkirchen

Gemeinde Nörvenich

Gemeinde Nottuln

Gemeinde Nümbrecht

Gemeinde Odenthal

Gemeinde Ostbevern

Gemeinde Reichshof

Gemeinde Rödinghausen

Gemeinde Roetgen

Gemeinde Ruppichteroth

Gemeinde Schalksmühle

Gemeinde Simmerath

Gemeinde Stemwede

Gemeinde Südlohn

Gemeinde Swisttal

Gemeinde Titz

Gemeinde Vettweiß

Gemeinde Wachtberg

Gemeinde Weilerswist

Gemeinde Welver

Gemeinde Wickede (Ruhr)

Gemeinde Windeck

– MBl. NRW. 2009 S. 16
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III.

Öffentliche Auslegung 
des Beteiligungsberichtes 2007/2008

Bek. d. Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
v. 19. 12. 2008

Die öffentliche Auslegung des Beteiligungsberichtes 
2007/2008 des Landschafts verbandes Westfalen-Lippe 
ist im Internet unter http://www.lwl.org/LWL/Der_
LWL/Bekanntmachungen öffentlich bekannt gemacht 
worden. 

Münster, 19. Dezember 2008

Der Direktor
des Landschaftsverbandes

Westfalen-Lippe

D r.  W o l f g a n g   K i r s c h

– MBl. NRW. 2009 S. 18

Hinweis 
für die Bezieher des Ministerialblattes 

für das Land Nordrhein-Westfalen

Einbanddecken zum Ministerialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen – Jahrgang 2008 –

Der Verlag bereitet für den Jahrgang 2008 Einbandde-
cken für 1 Band vor zum Preis von 12,35 Euro zuzüglich 
Versandkosten.

In diesem Betrag sind 19 % Mehrwertsteuer enthalten. 
Bei Bestellung mehrerer Exemplare vermindern sich die 
Versandkosten entsprechend. Von der Voreinsendung des 
Betrages bitten wir abzusehen.

Bestellungen werden bis zum 1. 3. 2009 unter Angabe der 
Kundennummer an den Verlag erbeten.

– MBl. NRW. 2009 S. 18


